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Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 des Ge-
setzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (BImSchG) i. V. m. §§ 8 und 9 der 
Verordnung über das Genehmigungsver- 
fahren (9. BImSchV) 

Antrag nach § 16 Abs. 1 BImSchG vom 
25.05.2020 der European Metal Recycling 
GmbH, im weiteren EMR, Breslauer Straße 
2-4, 20457 Hamburg, auf Erteilung einer  
Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
der offenen oder unvollständigen Anlage 
zum Be- und Entladen von Stoffen, die im 
trockenen Zustand stauben können, sowie  
der Anlage zur zeitweiligen Lagerung, Be- 
handlung und zum Umschlag von nicht  
gefährlichen Abfällen (hier Metallschrotten) 
am Standort Schrottinsel 2a, 47138 Duisburg, 
auf Gemarkung Ruhrort, Flur 45, Teilflächen 
des Flurstückes 17, und Gemarkung Ruhrort, 
Flur 122, Teilflächen des Flurstückes 64,  
Aktenzeichen 112-63.0005/20/8.12.3.1

Auf der Grundlage von § 10 Abs. 3 BImSchG  
i. V. mit §§ 8 und 9 der 9. BImSchV wird Folgen-
des bekannt gegeben:

Gegenstand der vorgesehenen wesentlichen Än-
derung der bestehenden Anlagen sind teilweise 
bauliche, teilweise maschinentechnische und 
teilweise betriebstechnische Änderungen, vor-
nehmlich zur besseren Nutzung des Schrottplatzes 
mit den dazu gehörenden Nebenanlagen; im 
Einzelnen geht es um folgende Maßnahmen:
-  Reduzierung des Umschlagstoffes Kohle 

zugunsten von  Eisen- und Nichteisen- 
Schrotten (bei unveränderter Gesamtlager- 
und Umschlagskapazität) mit entsprechender 
Änderung der Platzaufteilung und der Frei- 
lagerhöhe (max. 10 m) für Schrott sowie  
der Errichtung von Lagerboxen;

-  Änderungen im Bereich des Schrottplatzes 
durch 

  -  veränderte Ausführung einer Brennhalle 
(Verkleinerung und geringfügige Verschie-
bung) sowie Errichtung eines Propangas- 
tanks und eines Sauerstofftanks für das 
Brennschneiden;

  -  Ersatz der genehmigten Schrottschere 
durch eine Schrottschere vom Typ Leim-
bach 1400 und veränderter Aufstellungsort
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  -  Ersatz des Mobilbaggers durch einen Elek- 
trobaggers bei der Schrottschere

-  Errichtung und Betrieb folgender Infrastruktur: 
eines Wiegebüros, eines Trafos (Nennleistung 
1.600 kVA), 2 Löschwasserbehältern (je 50 m³) 
und 2 Abwasserbehandlungsanlagen;

-  Zulassung der Einfahrt von 5 LKW vor  
06.00 Uhr

Die Antragstellerin beabsichtigt, die geänderte 
Anlage im 1. Quartal 2021 in Betrieb zu nehmen.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungs-
genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG in 
Verbindung mit Nr. 8.12.3.1 (G), Nr. 8.11.2.4 (V), 
8.15.3 (V), 9.11.1 (V) und 2.2 (V) des Anhangs 1 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV).

Im Internet ist die Bekanntmachung zu finden 
unter: 
https://www.duisburg.de/vv/oe/Dezernat-VII/ 
63/1/3/bekanntmachungen.php

Der Genehmigungsantrag sowie die zugehörigen 
Unterlagen liegen gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG 
in der Zeit vom 22.07.2020 bis einschließlich 
24.08.2020 an folgenden Stellen zur Einsicht aus:

Stadt Duisburg, Amt für Baurecht und betrieb- 
lichen Umweltschutz, Untere Immissionsschutz- 
behörde, im weiteren UIB, Sachgebiet 63-13, 
Friedrich-Wilhelm-Str. 96, 47051 Duisburg,  
14.Etage, Zimmer 1407
Montag bis Donnerstag
09.00 bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag
09:00 bis 14:00 Uhr

und

Bezirksverwaltung Meiderich / Beeck,  
Von-der-Mark-Str. 36, 47137 Duisburg,  
Raum 201, während der Dienststunden
Montag bis Donnerstag
08.00 bis 16.00 Uhr
Freitag
08.00 bis 14.00 Uhr.
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Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann 
die Genehmigungsbehörde die recht-
zeitig gegen das Vorhaben erhobenen 
Einwendungen mit dem Antragsteller und 
denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtern (§ 10 Abs. 6 BImSchG). 
Der Erörterungstermin wird auf Grund 
einer Ermessensentscheidung der Geneh-
migungsbehörde durchgeführt. 

Von der Durchführung eines Erörterungs-
termins wird nach § 16 Abs. 1 der 9. 
BImSchV abgesehen, wenn
1.  Einwendungen gegen das Vorhaben 

nicht oder nicht rechtzeitig erhoben 
worden sind,

2.  die rechtzeitig erhobenen Einwendun-
gen zurückgenommen worden sind,

3.  ausschließlich Einwendungen erhoben 
worden sind, die auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen oder

4.  die erhobenen Einwendungen nach 
der Einschätzung der Behörde keiner 
Erörterung bedürfen.

Der Wegfall des Erörterungstermins nach 
den Nr. 1 bis 3 tritt von Rechts wegen ein 
und wird nicht öffentlich bekannt gemacht. 
Sollte ein Erörterungstermin aus dem unter 
Nr. 4 genannten Grund nicht durchgeführt  
werden, wird dies und die zugrunde lie- 
gende Ermessensentscheidung öffentlich 
bekannt gemacht.

Sofern die Genehmigungsbehörde einen 
Erörterungstermin durchführt, wird der 
Beginn der Erörterung der Einwendungen 
bestimmt auf den 07.10.2020, 10:00 Uhr. 

Die Erörterung ist öffentlich und findet 
statt im Evangelischen Gemeindezen-
trum Meiderich, Auf dem Damm 8, 
47137 Duisburg.

Zum Erörterungstermin wird nicht geson-
dert eingeladen.

Kann die Erörterung nach Beginn des Ter-
mins an dem festgesetzten Tag nicht abge-
schlossen werden, so wird sie unterbrochen 
und am nächsten und/oder den folgenden 
Tagen weitergeführt. Der Termin für die 
Weiterführung der Erörterung wird jeweils 
bei Unterbrechung der Erörterung an dem 
Tag, an dem diese nicht abgeschlossen 
werden kann, den Teilnehmern mitgeteilt. 
Eine weitere besondere Bekanntmachung 
erfolgt nicht.

Die Unterlagen sind darüber hinaus für die 
Dauer der Offenlage mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Antragstellerin auch im 
Internet auf der Internetseite der Stadt 
Duisburg unter 
https://www.duisburg.de/vv/oe/Dezernat- 
VII/63/1/3/antragsunterlagen.php 
einzusehen.

Um in Anbetracht der aktuellen Situation 
im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu 
vermeiden, dass sich zu viele Personen 
gleichzeitig zur Einsichtnahme in einem  
Raum aufhalten, wird im Interesse der 
Bevölkerung und des Personals der Ver- 
waltung um vorherige telefonische Termin- 
absprache zur Einsichtnahme in die Unter- 
lagen während der o.g. Dienststunden 
gebeten. 

Im Haus der Stadtverwaltung Duisburg, 
UIB, ist eine Terminabsprache notwendig: 
Tel.: 0203-283-5737 oder per E-Mail:
immissionsschutz@stadt-duisburg.de .

Sofern Sie die Unterlagen in der Bezirks-
verwaltung Meiderich einsehen wollen, 
wenden Sie sich bitte an folgende An-
sprechpartner: Tel.: 0203-283-7523 oder 
per E-Mail:
bza.meiderich@stadt-duisburg.de .

Gemäß § 10 Abs.3 BImSchG und § 12 
der 9. BImSchV können etwaige Einwen-
dungen gegen das Vorhaben schriftlich 
oder elektronisch bei der UIB oder bei den 
übrigen Auslegungsstellen innerhalb der 
Einwendungsfrist vom 22.07.2020 bis 
einschließlich 07.09.2020 vorgebracht 
werden.

Die Einwendungen müssen neben dem 
Namen auch die volle leserliche Anschrift 
der Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, enthalten. Darüber hinaus müssen 
Einwendungen erkennen lassen, wieso das 
Vorhaben für unzulässig gehalten wird und 
in welcher Weise die Genehmigungsbe-
hörde bestimmte Belange in ihre Prüfung 
einbeziehen soll. Bei Nachbareinwendun-
gen muss darüber hinaus zumindest das 
als gefährdet angesehene Rechtsgut (z. B. 
Leib, Leben und Gesundheit oder Eigen-
tum) angegeben werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhe-
bung einer Einwendung durch „einfache“ 
E-Mail, das bedeutet eine E-Mail ohne 
Unterschrift / Signatur, bereits der erforder- 
lichen Form genügt. Einwendungen per 
E-Mail sind an die Adresse
immissionsschutz@stadt-duisburg.de
mit dem Betreff „UIB – Einwendung 2020“ 
zu senden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen im Verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwen-
dungen, die auf besonderen privatrecht- 
lichen Titeln beruhen, sind vor den ordent-
lichen Gerichten geltend zu machen (§ 10 
Abs. 3 BImSchG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 
Personen auf Unterschriftslisten unter- 
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleich  
lautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Einwendungen), gilt diejenige Un-
terzeichnerin oder derjenige Unterzeichner 
als Vertreterin oder Vertreter der übrigen 
Unterzeichnerinnen und / oder Unterzeich-
ner, die oder der darin mit ihrem oder 
seinem Namen, Beruf und ihrer oder seiner 
Anschrift als Vertreterin oder Vertreter 
bezeichnet ist, soweit sie oder er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigte oder Bevollmäch-
tigter bestellt worden ist. Vertreterin oder 
Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die 
oben genannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten, können un-
berücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn 
die Vertreterin oder der Vertreter keine 
natürliche Person ist. 

Die Einwendungen werden nach § 12  
Abs. 2 der 9. BImSchV der Antragstelle-
rin sowie den beteiligten Behörden,  
soweit deren Aufgabenbereich von 
den Einwendungen berührt ist, be-
kanntgegeben. Auf Verlangen der Ein-
wender werden jedoch deren Namen 
und Anschrift vor der Bekanntgabe 
unkenntlich gemacht, soweit diese 
Angaben nicht zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens erforderlich sind.
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Durch die Teilnahme an dem Erörterungs-
termin entstehende Kosten werden nicht 
erstattet. Es wird darauf hingewiesen, dass 
fristgerecht erhobene Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von  
Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.

Die Zustellung der Entscheidung an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.

Hinweis zum Datenschutz
Ich weise darauf hin, dass die mir von 
Ihnen mitgeteilten personenbezogenen 
Daten sowie sonstige überlassene Infor-
mationen ausschließlich zur Prüfung und 
Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres Anlie-
gens verwendet werden. Eine Weitergabe 
Ihrer Daten erfolgt innerhalb der Stadt 
Duisburg nur im notwendigen Umfang. 
Sie erfolgt zudem nur an die betroffenen 
Fachbereiche und auch nur, soweit dies für 
die Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. 
Außerhalb der Stadt Duisburg werden Ihre 
Daten nur im Rahmen einer möglicher- 
weise notwendigen Kommunikation mit 
weiteren im Verfahren eingebundenen 
Behörden weitergegeben. Die Datenverar-
beitung erfolgt unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der Art. 5 bis 11 DSGVO (Daten-
schutzgrundverordnung). Weitergehende 
Informationen, insbesondere zu Ihren 
Rechten als Betroffene/r finden Sie unter:
https://www.duisburg.de/service/daten-
schutz_67613.php
Sie können diese Informationen auf Anfra-
ge auch schriftlich oder mündlich erläutert 
bekommen. Sie haben auch die Möglich-
keit, sich an die Datenschutzbeauftragte 
der Stadt Duisburg zu wenden:
datenschutz@stadt-duisburg.de

Diese unterliegt gem. § 31 Abs. 2 DSG 
NRW (Datenschutzgesetz NRW) i.V.m. Art. 
38 Abs. 5 DSGVO einer Schweigepflicht.

Duisburg, den 26. Juni 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Uwe Dickmann

Auskunft erteilt:
Herr Dickmann
Tel.-Nr.: 0203 283-5737
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Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 24.06.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Ko, 90.154/155, an
Herr Othman, Erfan, zuletzt wohnhaft Karkout, Irak. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 311,
Montag und Donnerstag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Koch, Tel.-Nr.: 02032835629

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 23.06.2020, Aktenzeichen 12990/2020,
an Maria-Madalina Tudora, zuletzt wohnhaft Duisburger Str. 108 47166 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 007, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Günther, Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 24.06.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Bu, 25388, an
Christopher Etubokwu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 113, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kluge, Tel.-Nr.: 0203 283 8701

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 24.06.2020, Aktenzeichen
222501656050, an Emad Albawab, zuletzt wohnhaft Augustastr. 30, 47441 Moers. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 416, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Küppers,
Tel.-Nr.: 0203/283-6008

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 22.06.2020, Aktenzeichen 21-33 Mö
232 000 494 730, an Herr Kadir Ertekin, zuletzt wohnhaft Keithstr. 4, 47169 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051
Duisburg, Zimmer 502, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr
Mölleken, Tel.-Nr.: 0203/283-2377

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 18.06.2020, Aktenzeichen 63.113, an Dennis Niewiem,
zuletzt wohnhaft zur Zeit unbekannten Aufenthaltes. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags bzw. zur Zeit nach telefonischer Rücksprache in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-Nr.: 0203/283 5253

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 02.04.2020, Aktenzeichen 32-23 Lü
12693/2019, an Lyuba Ibryam Bilyal, zuletzt wohnhaft Halfmannstr. 45a in 47167 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 203, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203-283 4802
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 30.06.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 438 031 HaB GewSt. 2013, an Marthijn Hannik, zuletzt wohnhaft Rudolfstr. 22, 47169 Duisburg. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall
85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.06.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Co UV Kassem
Khalifeh, Kariman NA, an Khalife, Kassem Ali, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 119, Montags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Counradi, Tel.-Nr.: 0203 283 3586

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 30.06.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 438 031 HaB GewSt. 2013, an Antje Annie Annemiek Seigers, zuletzt wohnhaft Levinstr. 157, 45356
Essen. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.06.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Co Keptchouang
F., Ethan NA, an Moise Keptchouang, zuletzt wohnhaft Tuttlinger Str. 12 78576 Emmingen-Liptingen. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte,
Sonnenwall 73-75 , 47051 Duisburg, Zimmer 119, Montags und Donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:00
Uhr. Auskunft erteilt Frau Counradi, Tel.-Nr.: 0203 283 3586

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.05.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Wa UV Antr.2K, an
Ezzat Alkweider, zuletzt wohnhaft unbekannter Aufenthalt in Syrien. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebnert-Str. 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 309, montags bis freitags (nach telefonischer Vereinbarung) in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Wasiak, Tel.-Nr.: 0203 2835746

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.06.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Vo, 90334, an
Mutlu, Mesut, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 216, Montags und
Donnerstags  in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Vogel, Tel.-Nr.: 0203 283 7643

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.06.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Vo,90335 , an
Marin Georgiev Nadyakov, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 216,
Montags und Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Vogel, Tel.-Nr.: 0203 283
7643

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.06.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Ko
Antrag/Mahmoud Haji,K., an Khedr, Mahmoud, zuletzt wohnhaft Kurt-Sprindler-Str. 50,1. OG rechts, 47166
Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle
Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, , 47179 Duisburg, Zimmer 311, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr
bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Koch, Tel.-Nr.: 0203/283-5629
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des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 29.06.2020, Aktenzeichen
222501827041, an Leineweber, Janine Marie, zuletzt wohnhaft Franz-Str. 74 b, 47475 Kamp-Lintfort. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-
Str. 36, 47137 Duisburg, 47137 Duisburg, Zimmer 417, Mo.-Fr.  in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Korneli, Tel.-Nr.: 0203283-6329

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 30.06.2020, Aktenzeichen 51-42/95 La, an Andre
Wischnat, zuletzt wohnhaft Apostelstr. 10, 47119 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203 283-8428

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Geschäftsjahr 2019 nach Verrechnung  
mit dem Verlustvortag vollständig in die 
Gewinnrücklagen eingestellt werden soll. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 20. Juli  bis 17. August 2020 
in der Konzernzentrale der Duisburger Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, 
Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, unter 
Vorsprache bei der Information montags 
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 14.30 
Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF Fas-
selt Schlage mbB, Duisburg hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die akuras GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der akuras 
GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der  
akuras GmbH für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3758304038  
(alt 28304038) der Sparkasse Duisburg  
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3232016489  
(alt 132016486) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202711077 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3204185361  
(alt 104185368) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202373423 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3211123363  
(alt 111123360) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3215002720  
(alt 115002727) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3220056703  
(alt 120056700) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der akuras GmbH gem. § 108 Abs. 3 
Nr. 1c GO NW

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2019 wurde mit schriftlichem Gesellschaf-
terbeschluss vom 02. Juni 2020 durch die 
Alleingesellschafterin octeo MULTISERVICES 
GmbH wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung stellt,  
gemäß §12 Ziffer 2 c des Gesellschaftsver-
trages, den vorliegenden Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2019 fest und 
beschließt, dass der erzielte Jahresüber-
schuss in Höhe von 391.236,69 € aus dem 
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Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer Er- 
tragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen- 
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz- 
lichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme),  
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter  
oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt  
werden, ist bei Verstößen höher als  
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
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Duisburg, den 17. Juni 2020

akuras GmbH 

Arnt Schenk      Oliver Hallscheidt

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der octeo MULTISERVICES GmbH 
gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der octeo 
MULTISERVICES GmbH hat am 18. Mai 
2020 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2019 festgestellt. 

Die Gesellschafterversammlung stellt, 
gemäß §12 Ziffer 2 c des Gesellschafts- 
vertrages, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2019 fest  
und beschließt, aus dem Jahresergebnis in  
Höhe von 1.466.677,52 € gemäß Gewinn- 
abführungsvertrag 293.335,50 € an die  
Gesellschafterin abzuführen sowie 
1.173.342,02 € in die Gewinnrücklagen 
einzustellen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 20. Juli bis 17. August 2020 
in der Konzernzentrale der Duisburger Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, 
Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, unter 
Vorsprache bei der Information montags 
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 14.30 
Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat  
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die octeo MULTISERVICES GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der octeo 
MULTISERVICES GmbH - bestehend aus 

Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 22. April 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger         Kawaters
Wirtschaftsprüfer        Wirtschaftsprüfer

irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an  
der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir  
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit  
nicht mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
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führung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche  
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen- 
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 

der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der octeo MULTISERVICES GmbH 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die 
Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauen-
quote in Abschnitt 2.5 des Lageberichts) 
haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für große Kapitalgesell- 
schaften geltenden handelsrechtlichen  
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-  
und Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer Er-
tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant- 
wortlich für die Aufstellung des Jahres- 
abschlusses, der den deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesent- 
lichen Belangen entspricht, und dafür,  
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi- 
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort- 
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Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter  
oder unbeabsichtigter - falscher Dar- 
stellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

-  gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem  
und den für die Prüfung des Lage- 
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir  
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

-  beurteilen wir die Gesamtdarstellung,  
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-  beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 22. April 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger          Kawaters
Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 17. Juni 2020

octeo MULTISERVICES GmbH

Arnt Schenk Oliver Hallscheidt
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